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RS OGH 1966/5/26 1Ob76/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.05.1966

Norm

ABGB §19

ABGB §1325

Rechtssatz

Eine Selbsthilfehandlung, die zwar unerlaubt ist, weil die Voraussetzung des Zuspätkommens staatlicher Hile fehlt,

verp6ichtet nicht zur Schadloshaltung, soferne sich der zur Selbsthilfe Greifende zur Durchsetzung seines Anspruchs

keines an sich unerlaubten Mittels bedient.
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